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Anhang 3 " (Stand 1. Januar 2015)
(zu § 64 Abs. 1)

In Gemeinden, die ihre allgemeinen Nutzungspldne noch nicht an die neuen
Baubegriffe und Messweisen der IVHB angepasst haben, gelten anstelle der
Bestimmungen im Titel 3 (Baubegriffe und Messweisen, §§ 16-31) die nach-
folgenden Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung zum Baugesetz (ABauV)
vom 23. Februar 1994° weiterhin.

§ 1b ABauV Baulinien

! Baulinien bezeichnen den Mindestabstand von Bauten und Anlagen gegeniiber
Erschliessungsanlagen, Gewéssern, Wildern und Schutzzonen.

% Es konnen riickwirtige Baulinien, die das von Bauten und Anlagen freizuhaltende
Hintergeldnde bestimmen, und weitere besondere Baulinien sowie das Bauen an der
Baulinie vorgeschrieben werden.

§ 2 ABauV Vorspringende Gebiudeteile (§ 18 BauG)
! Die Baulinie darf um héchstens 1,50 m iiberschritten werden durch

a)  untergeordnete Gebiudeteile (Dachvorspriinge, Vordécher, Treppen, Erker,
Balkone usw.) sowie
b)  Wintergirten und Windfange.

2Mit Ausnahme von Dachvorspriingen und Vordichern diirfen diese Bauteile
zudem einen Drittel der Fassadenlénge nicht iiberschreiten.

> Dieselben Gebiudeteile diirfen den Grenzabstand, den Wald-, Gewisser- und
Strassenabstand um das gleiche Mass unterschreiten.

§ 8 ABauV Geltungsbereich (§ 51 BauG)

' Die Gemeinden kénnen abweichende Regelungen zu den §§ 1020 ABauV
einfiihren, soweit diese sie dazu erméchtigen.

§ 10 ABauV Baumassenziffer, Griinflichenziffer (§ 50 BauG)

! Die Baumassenziffer (BZ) ist die Verhaltniszahl zwischen dem oberirdischen Bau-
volumen und der anrechenbaren Grundstiicksfléche:

BZ = oberirdisches Bauvolumen / anrechenbare Grundstiicksfliche (NBF)

Das oberirdische Bauvolumen umfasst das {iber dem gewachsenen Terrain liegende,
von der Gebdudehiille umschlossene Volumen.
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’ Die Griinflichenziffer (GZ) ist die Verhiltniszahl zwischen der anrechenbaren
Griinfliche und der anrechenbaren Grundstiicksflache:

GZ = anrechenbare Griinfliche / anrechenbare Grundstiicksfliche (NBF)

Als anrechenbare Griinfliche gelten alle bepflanzten und nicht versiegelten Flachen
sowie Okologisch wertvolle Freiflichen. Parkpldtze mit Rasengittersteinen und
begriinte Fliachen auf Tiefbauten werden zur Hélfte angerechnet. Die Gemeinden
konnen weitere Elemente (Bdume usw.) und Flichen als anrechenbare Griinfliache
bezeichnen.

§ 11 ABauV Gebéaudeléinge

! Die Gebidudeldange wird an der Seite des kleinsten Rechtecks gemessen, welches
das Gebdude umfasst. Anbauten und vorspringende Gebaudeteile werden dabei nicht
beriicksichtigt.

§ 12 ABauV Gebéudehohe, Firsthohe (§ 49 BauG)

! Die Gebiudehohe wird vom anschliessenden gewachsenen Terrain bis zum Schnitt
der Fassade mit der Dachoberfldche, bei Flachddchern bis zum obersten Punkt der
Briistung, gemessen.

? Die Firsthohe wird vom anschliessenden gewachsenen Terrain bis zum hochsten
Punkt der Dachoberfldche gemessen.

> Am Hang werden Gebiudehéhe, Firsthéhe und Geschosszahl talseitig gemessen.
Bei gestaffelten und terrassierten Bauten werden sie fiir jeden Gebdudeteil einzeln
gemessen.

§ 12a ABauV  Hang
! Als Hang gilt eine Neigung des gewachsenen Terrains von mehr als 10 %.

§ 13 ABauV Gewachsenes Terrain (§ 49 BauG)

' Das gewachsene Terrain ist der bei Einreichung des Baugesuches bestehende
Verlauf des Bodens. Kleine Geldndeunebenheiten innerhalb des Gebdudegrundrisses
werden vernachléssigt.

2 Auf frithere Verhiltnisse ist zuriickzugreifen, wenn das Terrain im Hinblick auf
das Bauvorhaben verdndert worden ist.

§ 14 ABauV Vollgeschoss (§ 49 BauG)
! Untergeschoss, Dach- und Attikageschoss gelten nicht als Vollgeschoss.

% Die Geschosshohe wird von Oberkant zu Oberkant der fertigen Konstruktion ge-
messen.
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? Soweit die Gemeinden nichts anderes festlegen, betrigt die Hohe der Voll-
geschosse im Durchschnitt hochstens 3 m.

§ 15 ABauV Untergeschoss (§ 49 BauG)

! Als Untergeschoss gelten Geschosse, die das gewachsene Terrain um héchstens
80 cm in der Ebene oder 1,20 m am Hang iiberschreiten. Soweit die Gemeinden
nichts anderes festlegen, diirfen Abgrabungen hdochstens einen Drittel der
Fassadenlénge betragen.

§ 16 ABauV Dachgeschoss (§ 49 BauG)

' Als Dachgeschoss gelten Flichen unter zuldssigen Schrigdichern, sofern die
Dachflache nur auf einem Geschoss und pro Gebdudeeinheit hochstens auf einem
Drittel der Fassadenlinge durchbrochen wird. Dachfldchenfenster mit einer
Einbaugrésse bis 0,75 m% die vereinzelt auf anderen Dachgeschossebenen platziert
sind, beeinflussen die Beurteilung der Geschossigkeit nicht.

1 Als zuldssige Schrigdicher gelten, soweit die Gemeinden nichts anderes
festlegen, Décher mit einer Dachneigung bis 45° und einer Kniestockhohe bis
1,20 m.

2 Als Dachdurchbriiche gelten Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Dachflichenfenster
sowie spezielle Giebelkonstruktionen. Bei dreieckigen Dachaufbauten wird die
Breite auf einem Drittel der Hohe gemessen.

* Die Kniestockhohe wird ab Oberkant des fertigen Dachgeschossbodens bis zum
Schnittpunkt der Fassade mit der Dachoberfldche gemessen.

§ 16a ABauV  Attikageschoss (§ 49 BauG)

"Das Attikageschoss ist ein auf Flachdachbauten aufgesetztes, verkleinertes
Geschoss und wird wie ein Dachgeschoss behandelt.

2Es gilt als Attikageschoss, wenn die Grundfliche hochstens einem Geschoss
entspricht, welches auf den Langsseiten um das Mass seiner Hohe von der Fassade
zuriickversetzt ist. Mit Ausnahme von Dachvorspriingen miissen alle Bauteile
innerhalb dieser moglichen Grundfléche liegen.

? Soweit die Nachbargrundstiicke nicht iibermissig beeintrichtigt werden, ist die
Anordnung der Grundflache frei und beeinflusst die Berechnung der Gebdudehdhe
nicht.

§ 17 ABauV Grenzabstand (§ 47 BauG)

" Der Grenzabstand von Gebiuden ist die kiirzeste Entfernung zwischen Fassade
und Parzellengrenze. Bei anderen Bauten gilt diese Regel sinngemass.

% Legt die Gemeinde einen grossen Grenzabstand fest, so ist dieser senkrecht vor der
massgeblichen Fassade von bewohnten Bauten einzuhalten. Die fiir den grossen
Grenzabstand massgebliche Fassade wird nach den &rtlichen Verhiltnissen (Larm,
Besonnung, Nutzung der Rdume, Einpassung usw.) bestimmt.
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§ 18 ABauV Klein- und Anbauten (§ 47 BauG)

! Als Klein- und Anbauten gelten unbewohnte Gebiude und Gebéudeteile (Garagen,
Schopfe, Garten- und Gewéchshduschen, gedeckte mindestens einseitig offene
Sitzplitze usw.) mit einer Grundfliche von héchstens 40 m® und einer
Gebédudehdhe, die in der Ebene hochstens 3 m betrdgt. Am Hang erhdht sich die
maximale Gebdudehéhe um die Hilfte der Hohendifferenz innerhalb des
Grundrisses. Wintergérten gelten nicht als Klein- und Anbauten.

% Soweit die Gemeinden nichts anderes festlegen, gilt fiir Klein- und Anbauten ein
Grenzabstand von 2 m, welcher mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen
Nachbarn reduziert oder aufgehoben werden kann. Gegeniiber Hauptgebduden und
fir Klein- und Anbauten untereinander gilt kein Gebdudeabstand, wenn die
architektonischen, gesundheits- und feuerpolizeilichen Anforderungen gewahrt
bleiben.

§ 18a ABauV  Tiefbauten

! Tiefbauten sind Bauten und Anlagen, die das gewachsene Terrain um hochstens
80 cm iiberragen, insbesondere Strassen, Parkfelder, Pisten und Gleise.

2Soweit die Gemeinden nichts anderes festlegen, miissen Tiefbauten einen
Grenzabstand von wenigstens 50 cm aufweisen. Er kann mit schriftlicher
Zustimmung der betroffenen Nachbarn reduziert oder aufgehoben werden.

§ 19 ABauV Einfriedungen, Stiitzmauern, Boschungen (§ 47 BauG)

"Soweit die Gemeinden nichts anderes festlegen, diirfen Einfriedungen und
Stiitzmauern

a)  nicht hoher sein als 1,80 m ab niedriger gelegenem Terrain, und

b) an die Parzellengrenze, im gegenseitigen Einverstidndnis auf die Parzellen-
grenze, gesetzt werden. Gegeniiber Parzellen in der Landwirtschaftszone
betrdgt der Mindestabstand 60 cm.

2 Wo es die Gelindeverhiltnisse erfordern, sind hohere Stiitzmauern zuléssig. Sie

miissen um das Mehrmass ihrer Hohe von der Grenze zuriickversetzt werden.

Gegeniiber Parzellen in der Landwirtschaftszone vergrossert sich der Mindest-

abstand in dem Umfang, als die Mauer hoher ist als 2,40 m.

3 Boschungen sind standfest zu errichten. Bei Neigungsverhiltnissen von mehr als

2:3 (Hohe:Breite) miissen der Boschungsfuss beziehungsweise die Boschungs-

oberkante einen Grenzabstand von 60 cm aufweisen.

§ 20 ABauV Gebéudeabstand (§ 47 BauG)
! Der Gebiudeabstand ist die kiirzeste Entfernung zwischen zwei Fassaden.

% Fehlen besondere Vorschriften, ist der Gebiudeabstand gleich der Summe der
vorgeschriebenen Grenzabstinde.
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3 Soweit die Gemeinden nichts anderes festlegen, kann der Gebdudeabstand
zwischen Gebéduden auf dem gleichen Grundstiick reduziert oder aufgehoben wer-
den, wenn die architektonischen, gesundheits- und feuerpolizeilichen Anforderungen
gewahrt bleiben.



	§  1b ABauV Baulinien
	§  2 ABauV Vorspringende Gebäudeteile (§ 18 BauG)
	§  8 ABauV Geltungsbereich (§ 51 BauG)
	§  10 ABauV Baumassenziffer, Grünflächenziffer (§ 50 BauG)
	§  11 ABauV Gebäudelänge
	§  12 ABauV Gebäudehöhe, Firsthöhe (§ 49 BauG)
	§  12a ABauV Hang
	§  13 ABauV Gewachsenes Terrain (§ 49 BauG)
	§  14 ABauV Vollgeschoss (§ 49 BauG)
	§  15 ABauV Untergeschoss (§ 49 BauG)
	§  16 ABauV Dachgeschoss (§ 49 BauG))
	§  16a ABauV Attikageschoss (§ 49 BauG)
	§  17 ABauV Grenzabstand (§ 47 BauG)
	§  18 ABauV Klein- und Anbauten (§ 47 BauG)
	§  18a ABauV Tiefbauten
	§  19 ABauV Einfriedungen, Stützmauern, Böschungen (§ 47 BauG)
	§  20 ABauV Gebäudeabstand (§ 47 BauG)

		2023-08-09T16:27:23+0200
	"5001 Aarau"
	"Gesetzessammlung Kanton Aargau"


	



